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1 Aufgabenstellung 

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ist für Bauleit-
pläne nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch eine Umweltprüfung durchzu-
führen. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und be-
wertet. Die zu beachtenden Schutzgüter in der Bauleitplanung sind in 
§ 1 Abs. 6 Punkt 7 BauGB beschrieben (siehe auch Kapitel 3.1).  

Der Umweltbericht stellt somit den zentralen Teil der Umweltprüfung 
dar und ist die Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie für 
die Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde. Er ist selb-
ständiger Teil der Begründung zum Bebauungsplan. 

Die Bestandteile des Umweltberichts sind in Anlage 1 zum Baugesetz-
buch geregelt. Danach sind neben der Beschreibung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen auch Angaben zu geplanten Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen gefordert. Die Entwicklung dieser Maßnahmen erfolgt, soweit 
es sich um Maßnahmen der Freiraumgestaltung und des Naturschut-
zes im weitesten Sinne handelt, im Grünordnungsplan. Sie werden dort 
im weiteren Verfahren detailliert dargestellt und begründet. Der vorlie-
gende Bericht fasst beide Instrumente (Umweltbericht und Grünord-
nungsplan) zusammen. 

2  Beschreibung des Vorhabens (Inhalte und Ziele des Be-
bauungsplanes) 

Die Stadt Trochtelfingen plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage. Das Vorhabensge-
biet befindet sich zwischen Steinhilben und Wilsingen auf dem Flur-
stück 4296, Gemarkung Steinhilben und umfasst eine landwirtschaft-
lich genutzte Fläche (Abb.1). Der Geltungsbereich weist eine Fläche 
von ca. 5 ha auf. Die Fläche wird als Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Freiflächenphotovoltaikanlage“ mit einer Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,7 ausgewiesen. Die Photovoltaik Modultische mit Aufstän-
derungen sowie die Gebäude für die technische Infrastruktur weisen 
eine maximale Höhe von 3,5 m auf. Die Erschließung des Solarparks 
erfolgt über bestehende landwirtschaftliche Wege. 
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Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets im Raum 

 

3 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 

3.1 Fachgesetze 

Die Ziele des Umweltschutzes sind als Umweltstandards in einschlägi-
gen Fachgesetzen sowie Plänen und Programmen festgelegt. Sie die-
nen als rechtlicher Bewertungsrahmen zur Berücksichtigung der Um-
weltbelange in der Bauleitplanung. Nachfolgend werden die für den 
vorliegenden Bebauungsplan maßgeblichen Ziele des Umweltschut-
zes und deren Berücksichtigung bei der Planaufstellung genannt. 

Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 1 Abs. 5 BauGB: „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen miteinander in Einklang bringt (...) gewährleisten.“ 

Steinhilben 

Wilsingen 
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(...) „Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 

§ 1 Abs. 6 BauGB: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen: 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse (...) 

5. (...) die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (...) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt, (...) 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie, (...) 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i“ 

§ 1a BauGB: „(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen In-
anspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeit 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach 
§ 1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. (…) 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 
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Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu 
berücksichtigen.“ 

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
zu berücksichtigen.“ 

Berücksichtigung: 
Die Umweltbelange werden durch den Umweltbericht herausgearbei-
tet und sollen in der Abwägung Berücksichtigung finden. Zum Aus-
gleich nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen werden ggf. Maßnah-
men ergriffen.  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-

schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind: der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-
wicklung und soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 

(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entspre-
chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen ein-
schließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwi-
schen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermöglichen,  

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bioto-
pen und Arten entgegenzuwirken,  

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und ge-
ografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu er-
halten: bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik 
überlassen bleiben. 
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(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sind insbesondere  

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hin-
blick auf die prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Ener-
gieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen: Naturgü-
ter, die sich nicht erneuern sind sparsam und schonend zu nutzen; 
sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, dass sie 
auf Dauer zur Verfügung stehen, 

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt er-
füllen können, nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu re-
naturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen, 

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren 
und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhal-
ten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer 
einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; 
Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maß-
nahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwasserschutz so-
wie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist 
auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege Sorge zu tragen, 

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen 
mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- 
und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem 
Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch 
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine beson-
dere Bedeutung zu,  

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie 
ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen 
Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten,  

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür 
geeigneten Flächen Raum und Zeit zu geben. 

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere  

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren,  

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Be-
schaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten 
und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen.  
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(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind 
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flä-
chen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für 
Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme 
von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen 
und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet 
und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-
nahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Beim Aufsu-
chen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen 
und Aufschüttungen sind dauernde Schäden des Naturhaushalts und 
Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeid-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere 
durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe 
Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszuglei-
chen oder zu mindern." 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz 
"Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kom-
pensieren." 

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte an-
dere Tier- und Pflanzenarten 
"(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten währen der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

(…) 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach §17 Absatz 1 oder Absatz 
3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 
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Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Be-
sitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind 
in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tier-
arten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 
ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorha-
ben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffe-
nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnah-
men nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und 
der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-
formen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre 
Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, be-
einträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 
sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgelegt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in 
Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten 
gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-
schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 
Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor.“ 

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vor-
bereitung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundi-
gen Personen unter größtmöglicher Schonung der untersuchten 
Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen 
Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöte-
ten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in Anhang 
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist 
von der fachkundigen Person der für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen.“ 

Berücksichtigung: 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Be-
lange des Artenschutzes werden im Rahmen der Beschreibung der 
Umweltauswirkungen und Maßnahmen (Kapitel 5 und 6) berücksich-
tigt. Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wurde 
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eine Habitatpotenzialanalyse durchgeführt. Auf dieser Grundlage 
wurde im Frühjahr und Sommer 2021 eine Bestandserhebung der 
Brutvögel durchgeführt. Zudem erfolgte im Sommer 2022 eine Be-
standserfassung der Dicken Trespe (Bromus grossus). 

Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) 
§ 12 (3): „Das natürliche Wasserrückhaltevermögen ist zu erhalten. Be-
steht kein natürliches Wasserrückhaltevermögen oder reicht dieses 
nicht aus, ist es zu verbessern. Der Wasserabfluss darf nur aus wich-
tigem Grund, insbesondere zum Schutz von Siedlungsbereichen vor 
Hochwasser, beschleunigt werden (…) 

(5): „Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und ande-
ren Veränderungen der Erdoberfläche sind die Belange der Grundwas-
serneubildung, der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes 
zu berücksichtigen.“ 

Berücksichtigung: 
Zur Minderung der Beeinträchtigungen werden für Stellplätze, Zufahr-
ten und Wege wasserdurchlässige Bodenbeläge verwendet (s. Maß-
nahme 5). Das anfallende Niederschlagswasser läuft an den Modulen 
herab und kann so auf dem Grundstück versickern (s. Maßnahme 4). 

Bundes - Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
§ 1 BBodSchG: „Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funkti-
onen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlas-
ten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanie-
ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ 

Berücksichtigung: 
Die geplante Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlage geht mit 
Verlusten der natürlichen Bodenfunktionen einher. Hierfür sind ent-
sprechende Minderungsmaßnahmen vorgesehen (s. Maßnahme 6). 
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3.2 Pläne und Programme 

Regionalplan 
Der rechtskräftige Regionalplan der Region Neckar-Alb 2013 
(REGIONALVERBAND NECKAR-ALB 2015) sieht folgende räumlich kon-
kretisierten Ziele und Grundsätze für das Untersuchungsgebiet vor: 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan Neckar-Alb 2013 
(REGIONALVERBAND NECKAR-ALB 2015) 

 

 Regionaler Grünzug (VRG) 

 Gebiet für Landwirtschaft (VRG) 

 Gebiet für Forstwirtschaft (VRG) 

 Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (VRG) 

 Gebiet für Bodenerhaltung (VBG) 

 Gebiet für Erholung (VBG) 

 Geltungsbereich 

 

Der geplante Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines regiona-
len Grünzugs (Vorranggebiet VRG). Laut der 4. Änderung des Regi-
onalplans (REGIONALVERBAND NECKAR-ALB 2021) sind Freiflächen-So-
laranlagen in regionalen Grünzügen (Vorranggebiet) grundsätzlich 
nicht zulässig. Sie sind ausnahmsweise auf Flächen zulässig, die eine 
landschaftsverträgliche Einbindung der Solaranlage ermöglichen, vor-
zugsweise auf Flächen mit Vorbelastungen. Innerhalb der regionalen 
Grünzüge (VRG) sind Freiflächen-Solaranlagen nicht landschaftsver-
träglich in Bereichen mit besonderer Bedeutung für das Landschafts-
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bild sowie in Waldflächen. Als weitere Voraussetzung für die Zulässig-
keit muss außerdem der Rückbau der baulichen Anlagen nach Auf-
gabe der Nutzung als Freiflächen-Solaranlage gesichert sein. 

Im Norden grenzen an den Geltungsbereich ein Gebiet für Landwirt-
schaft (VRG), ein Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
(VRG) und ein Gebiet für Bodenerhaltung (Vorbehaltsgebiet VBG) 
an. An den Geltungsgebiet grenzt zusätzlich im Süden ein Gebiet für 
Erholung (VBG) an. 

Flächennutzungsplan 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Trochtelfingen weist 
die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs als Flächen für die Land-
wirtschaft aus (MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND 

WOHNUNGSBAU 2022).  

Berücksichtigung: 
Der Geltungsbereich befindet sich laut der Beikarte zu Kap. 4.3.4.2 der 
4. Änderung des Regionalplans Neckar-Alb (REGIONALVERBAND 

NECKAR-ALB 2021) nicht innerhalb einer Tabufläche, also einem Be-
reich mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild oder in einer 
Waldfläche. Um eine landschaftsverträgliche Eingrünung zu gewähr-
leisten, wird die Freiflächenphotovoltaikanlage mit mageren Säumen 
und niedrigen Gebüschgruppen eingegrünt. Ziel ist es, eine abwechs-
lungsreiche Eingrünung zu erzielen, die sich in das Landschaftsbild 
einfügt und dabei diverse ökologische Funktionen erfüllt. Insbesondere 
die nördliche und östliche Seite der Anlage werden mit Gebüschen ein-
gegrünt. Zudem ist eine Rückbauverpflichtung im Bebauungsplan fest-
gesetzt. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen kommt es zu kei-
nen Konflikten mit dem Regionalen Grünzug (VRG). 

In die angrenzenden Gebiete wird im Zuge des Vorhabens nicht ein-
gegriffen. 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans wird der Flächennut-
zungsplan entsprechend geändert. 

3.3 Schutzgebiete 

Der geplante Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Zone III und 
IIIA des Wasserschutzgebiets „Glastal“ (WSG-Nr. 415119).  

Angrenzend an das Vorhaben befindet sich im Norden das FFH-Gebiet 
„Gebiete um Trochtelfingen“ (Schutzgebiets-Nr. 7621341).  

Nördlich des Geltungsbereichs, von einem Schotterweg getrennt, be-
findet sich das nach § 33 NatSchG als Feldhecke und Steinriegel ge-
schützte Offenlandbiotop „Hecke auf Steinriegel O Killberg“ (Biotop-
Nr. 177214153533). Die Feldhecke weist eine Länge von ca. 40 m auf. 
Ca. 120 m östlich des Geltungsbereichs befindet sich das nach § 33 
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NatSchG als Feldgehölz geschützte Waldbiotop „Feldgehölz NW Wil-
singen“ (Biotop-Nr. 277214151373). Südwestlich des Vorhabens be-
findet sich der Naturpark „Obere Donau“ (Schutzgebiets-Nr. 4). 

Südlich des Vorhabens befindet sich das Wasserschutzgebiet „Kessel-
brunnen / Kohlplatte“ (WSG-Nr. 415035, Zone III und IIIA), sowie süd-
westlich, mit einem Abstand von ca. 50 m, befindet sich die Zone III 
und IIIA des Wasserschutzgebiets „Zwiebelwiese“ (WSG-Nr. 437094).  

Berücksichtigung: 

Das anfallende Niederschlagswasser läuft an den Modulen herab und 
kann so auf dem Grundstück versickern. Stellplätze, Zufahrten und 
Wege werden als Graswege oder mit wasserdurchlässigen Belägen 
hergestellt. Durch den Bau und Betrieb der Solaranlage kommt es zu 
keinen Einträgen von Schadstoffen in das Grundwasser. Es kommt so-
mit zu keinen Konflikten mit den Vorgaben der Wasserschutzgebiete. 

In die geschützte Feldhecke nördlich des Geltungsbereichs wird im 
Zuge des Vorhabens nicht eingegriffen. 

Zur Berücksichtigung des angrenzenden FFH-Gebiets wurde eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt (Unterlage U4). Diese kommt zu dem 
Ergebnis, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-
Gebiets durch das Vorhaben zu erwarten sind. 

4 Methodik der Umweltprüfung 

Erhebungen 
Grundlage der Umweltprüfung sind örtliche Bestandsaufnahmen und 
Auswertungen allgemein verfügbarer Unterlagen wie Luftbilder, geolo-
gische, klimatologische und topographische Daten. Zur Klärung von 
Beeinträchtigungen der Pflanzenwelt wurde eine Biotoptypenkartie-
rung durchgeführt. Zudem erfolgte im Sommer 2022 eine Erfassung 
der Dicken Trespe (Bromus grossus). Für das Schutzgut Fauna er-
folgte zunächst eine Habitatpotenzialanalyse. Auf dieser Grundlage 
wurden im Frühjahr und Sommer 2021 die Brutvögel erfasst. 

Beurteilung der Umweltauswirkungen 
Die Umweltprüfung verzichtet auf einheitliche ordinale Bewertungen zu 
allen Schutzgütern, da ein Vergleich zwischen den Schutzgütern im 
vorliegenden Fall auch ohne diese methodische Vereinheitlichung 
möglich ist. Die jeweilige Bestandsbeschreibung zu den Schutzgütern 
gibt einen zusammenfassenden Überblick. Die betroffenen Schutzgü-
ter werden im Hinblick auf ihre Bedeutung betrachtet und den zu er-
wartenden Belastungen gegenübergestellt. Die Wirkungsprognosen 
erfolgen verbal-argumentativ unter Berücksichtigung der vorgesehe-
nen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer Auswir-
kungen. 



 

UB mit GOP „Solarpark Steinhilben“ Seite 17 

 

menz umweltplanung 

Die Definition erheblicher Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 
4 Baugesetzbuch erfolgte anhand der Parameter Umfang der Belas-
tung, Bedeutung und Empfindlichkeit der betroffenen Schutzgüter und 
ggf. auftretende irreversible (nicht ausgleichbare) Schäden. Dabei wer-
den Umweltauswirkungen dann als erheblich eingestuft, wenn sie ent-
scheidungserheblich sind. So werden Auswirkungen, die zwingende 
Maßnahmen zur Schadensabwehr, die nicht der Abwägung zugänglich 
sind, erfordern, wie z. B. Lärmschutzmaßnahmen bei Überschreitung 
von Grenzwerten, als erheblich eingestuft. Ebenfalls erheblich sind 
Auswirkungen, die nicht ausgeglichen werden können. Dabei wird auf 
die Unterscheidung zwischen Ausgleichbarkeit und Ersatz im Sinne 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 15 Abs. 2 BNatSchG) 
zurückgegriffen. Nicht oder schwer ausgleichbare Beeinträchtigungen 
werden generell als erhebliche Umweltauswirkungen eingestuft. 

Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen  
Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Beziehungen zwi-
schen den Schutzgütern wird in den folgenden Kapiteln (z.T. auch 
durch Querverweise) hingewiesen. Enge Wechselwirkungen bestehen 
im vorliegenden Fall zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser-
haushalt, da durch die Versiegelung die Grundwasserneubildung re-
duziert wird. Der Grundwasserhaushalt wiederum steht in Beziehung 
mit Flora und Fauna sowie dem Schutzgut menschliche Gesundheit. 

Bei der Prognose der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 
werden die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen bereits be-
rücksichtigt.  

Berücksichtigung der Eingriffsregelung 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG wird 
im Rahmen des Umweltberichts und Grünordnungsplans zum Bebau-
ungsplan „Solarpark Steinhilben“ berücksichtigt.  

Wesentliches Ziel der Konfliktanalyse im Umweltbericht und Grünord-
nungsplan ist die Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen der 
Umwelt, die einen Eingriffstatbestand im Sinne von § 14 Abs. 1 
BNatSchG darstellen. 

Das Maßnahmenkonzept im Umweltbericht und Grünordnungsplan 
soll gewährleisten, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur-
haushalt und Landschaftsbild durch geeignete Maßnahmen vermieden 
oder gemindert bzw. nicht reduzierbare Beeinträchtigungen kompen-
siert werden.  

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation sind 
in Kapitel 6 des vorliegenden Berichts aufgeführt. 
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Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange 
Im vorliegenden Bericht werden die artenschutzrechtlich relevanten 
Sachverhalte in Verbindung mit dem geplanten Bebauungsplan in Ka-
pitel 5.2.8 dargestellt. Die in Verbindung mit dem Artenschutzrecht er-
forderlich werdenden Maßnahmen werden in Kapitel 6 ausführlich dar-
gestellt. In den vorliegenden Erläuterungen werden die Maßnahmen 
hinsichtlich ihrer Wirkung für die betroffenen Arten beschrieben. 

Die naturschutzfachlichen Angaben wurden so aufgebaut, dass eine 
schrittweise Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange möglich ist. 
Dabei waren folgende Fragen zu klären: 

1. Welche Arten können durch das Vorhaben betroffen sein? 
2. Wie wirkt das Vorhaben auf diese Arten? 
3. Treten Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ein? 
4. Sind im Falle von 3. die Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. 

§ 45 Abs. 8 erfüllt? 

Zu 3. und 4. ergeben sich jeweils weitere Fragestellungen, die je nach 
betroffener Art beantwortet werden müssen. Daher werden sämtliche 
betroffene Arten einzeln beschrieben. In Ausnahmefällen ist es mög-
lich, Arten zu sogenannten ökologischen Gilden zusammenzufassen. 
Dies erfolgt für Arten des gleichen oder ähnlichen Anspruchstyps, die 
durch gleiche Vorhabenswirkungen und an gleicher Stelle betroffen 
sind. Außerdem müssen der Erhaltungszustand und die Gefährdungs-
situation für die Arten einer Gilde ähnlich sein. In der Regel werden 
daher nur weit verbreitete Arten zu Gilden zusammengefasst. 

Grundsätzlich unterliegen alle besonders geschützten Arten den Re-
gelungen des § 44 BNatSchG. Das Schutzregime unterscheidet jedoch 
unterschiedliche Schutzkategorien, sodass sich unterschiedliche 
Rechtsfolgen ergeben. Die untenstehende Matrix (Tabelle 1) stellt den 
Zusammenhang zwischen den nach unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen besonders geschützten Arten und den jeweils zu beachtenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen her. 

Das strengere Schutzregime des § 44 ist auf folgende Gruppen anzu-
wenden: 

▪ Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
▪ Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
▪ Arten, die im Bestand gefährdet sind, für die die Bundesrepublik 

eine hohe Schutzverantwortung besitzt und die per Rechtsverord-
nung nach nationalem Recht geschützt sind. 

Für alle weiteren besonders geschützten Arten greift die Legalaus-
nahme des § 44 Abs. 5 Satz 5. Das setzt jedoch voraus, dass für diese 
Arten eine angemessene Berücksichtigung im Rahmen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 13, 14 und 15 BNatSchG 
stattfindet. Dies geschieht durch die indikatorische Berücksichtigung 
wertgebender Artengruppen und der festgestellten besonders ge-
schützten Arten im Rahmen des Umweltberichts und Grünordnungs-
plans. 
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Unter dem Aspekt der Umwelthaftung gem. Umweltschadengesetz 
und § 19 BNatSchG sind weitere europäisch geschützte Arten zu be-
achten (z. B. Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie). Diese Arten 
werden ebenfalls im Umweltbericht berücksichtigt. 

Tab. 1: Schutzstatus und daraus resultierende Bestimmungen des § 
44 BNatSchG (rot umrandet: Prüfgegenstand der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung bei Zulassungsentscheidun-
gen zu Eingriffen n. § 15 BNatSchG [z.B. Planfeststellung] 
oder Bebauungsplänen; gestrichelt: zurzeit nicht anzuwen-
den, da RVO nicht vorliegt) 

Gliederung der besonders ge-
schützten Arten 
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Streng gesch. Art n. Anh. IV FFH-RL X X X X X  

Europäische Vogelart nach VSR X X X  X  

Nach RVO zu § 54 (1) 2. im Bestand 
gefährdete Arten für die hohe 
Schutzverantwortung der BRD be-
steht (Verantwortungsarten)  

X  X X X  

Streng gesch. Art n. Anh. A EG-VO X X X X  X 

National streng gesch. Art n. Anl. 1 
Sp. 3 BArtSchVO 

X X X X  X 

Arten n. Anhang B EG-VO X - X X  X 

Arten n. Anl. 1, Sp. 2 BArtSchVO 
(national besonders geschützt) 

X - X X  X 

1) Vorhaben n. § 18 (2) 1 BNatSchG: 
▪ Vorhaben in geltenden Bebauungsplänen nach § 30 BauGB 
▪ Vorhaben innerhalb in Aufstellung befindlicher B-Pläne nach § 33 BauGB 
▪ Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB 

 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich 
aus § 44 Abs. 1, Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG 
zulässige Eingriffe folgendes Verbot: 

▪ Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender 
Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares 
Beeinträchtigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender 
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische 
Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standor-
tes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
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Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL und der Europäi-
schen Vogelarten nach VS-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Ein-
griffe folgende Verbote:  

▪ Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-
men. 

▪ Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Eine 
Störung ist erheblich, wenn Sie zu einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

▪ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt wird.  

Umwelthaftung 
Nach Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes (USchadG) im Jahr 
2007 besteht in Verbindung mit weiterführenden Regelungen im 
BNatSchG, WHG und BBodSchG die Verpflichtung zur Vermeidung 
von Umweltschäden, soweit diese nicht in Verbindung mit der Vorha-
benszulassung zuvor ermittelt, berücksichtigt und ausdrücklich zuge-
lassen wurden. Als Umweltschaden gem. § 2 USchadG gelten: 

▪ Schäden an Gewässern (§ 90 WHG) 
▪ Schädigungen des Bodens durch Beeinträchtigungen der Boden-

funktionen von denen Gefahren für die menschliche Gesundheit 
ausgehen (§ 2 Abs. 2 BBodSchG). 

▪ Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 
(Biodiversitätsschäden) (§ 19 BNatSchG) 

Im vorliegenden Fall sind nur die Biodiversitätsschäden nach 
§ 19 BNatSchG relevant. Zu betrachten sind:  

▪ Arten des Art. 4 Abs. 2 EG-VogelSchRL (Zugvögel mit besonderer 
Schutzerfordernis)1 

▪ Arten des Anhang I EG-VogelSchRL (also nicht alle europ. Vogel-
arten) 

▪ Arten der Anhänge II und IV FFH-RL 

▪ Lebensräume der Arten des Anhang II FFH-RL 
▪ Lebensräume der oben genannten geschützten Vogelarten 
▪ Lebensräume nach Anhang I FFH-RL 
▪ Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten des Anhang IV FFH-RL 

 
 
1 Welche Arten dies sind, wird von den Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung der Schutzerfor-
dernisse festgelegt. Für Bad.-Württ. sind die Arten durch MLR & LUBW (2014) veröffentlicht. 
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Das Umweltschadensgesetz zielt daher auch auf den Schutz von Arten 
und Lebensräumen ab, für die nach europäischem Recht von den Mit-
gliedsstaaten Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete ausgewiesen 
werden müssen. Dabei ist der Schutz allerdings nicht auf gemeldete 
oder gelistete Gebiete begrenzt, sondern besteht „ungeachtet ihres 
Vorkommens innerhalb oder außerhalb eines Natura 2000-Gebietes“ 
(SCHUMACHER 2011).  

Nach § 19 Abs. 1 BNatSchG „ist jeder Schaden, der erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des güns-
tigen Erhaltungszustandes“ der oben genannten Arten und Lebens-
räume hat, eine Schädigung im Sinne des Umweltschadengesetzes. 
Im Gegensatz zu den Regelungen des § 44 ff BNatSchG ist somit für 
jede Beeinträchtigung die Frage nach der Erheblichkeit zu stellen. Zur 
Beurteilung der Erheblichkeit sind die im Anhang I der Umwelthaf-
tungsrichtlinie enthaltenen Kriterien heranzuziehen. 

5 Umweltauswirkungen 

5.1 Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt 

5.1.1 Bestand 

Betroffenheiten des Menschen entstehen zum einen indirekt durch 
Auswirkungen auf andere Schutzgüter des Naturhaushalts, die Le-
bensgrundlage des Menschen sind. Solche Auswirkungen werden un-
ter dem jeweiligen Schutzgut beschrieben. Als eigenständige Schutz-
güter besonders zu betrachten sind die Gesundheit des Menschen und 
Bedingungen seiner Lebensqualität im umweltrelevanten Sinn (vgl. 
GASSNER et al. 2010). Hierzu zählen die Situation im Wohnumfeld so-
wie die menschliche Gesundheit beeinträchtigende Störungen wie 
Lärm- und Luftbelastungen sowie Belastungen durch elektromagneti-
sche Felder. 

Im Untersuchungsgebiet bestehen geringe Lärm- und Luftbelastun-
gen. Diese entstehen v.a. durch die landwirtschaftliche Nutzung und 
sind nur temporär. 

5.1.2 Bewertung/Prognose der Auswirkungen 

Von den Umspannstationen der geplanten Photovoltaikanlage gehen 
geringe Lärmbelastungen aus. Eine Gefährdung der menschlichen Ge-
sundheit ist nicht anzunehmen. Erhebliche Beeinträchtigungen der 
Umwelt, der Erholungseignung sowie des ca. 1,3 km entfernten Wohn-
gebietes Wilsingen durch elektromagnetische Felder können aufgrund 
der Entfernung ausgeschlossen werden. 

Fazit: 
Erhebliche Umweltauswirkungen treten im Rahmen des Baus der ge-
planten Photovoltaikanlage nicht ein. 
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5.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

5.2.1 Untersuchungsmethoden 

Durch die erweiterten artenschutzrechtlichen Bestimmungen und die 
Bestimmungen zur Umwelthaftung ist es erforderlich, die Betroffenheit 
der freilebenden Tier- und Pflanzenwelt zu beurteilen. Hierfür wurde 
für die Artengruppe der Vögel eine Bestandsaufnahme im Frühling und 
Sommer 2021 durchgeführt. Zudem erfolgte eine Kartierung der Bio-
toptypen. Eine Erfassung der Dicken Trespe (Bromus grossus) erfolgte 
im Sommer 2022. 

Die Erfassung der Vogelfauna erfolgte nach der Methode der Revier-
kartierung (SÜDBECK et al. 2005). Das Untersuchungsgebiet umfasste 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, das angrenzende Offen-
land und die korrespondierenden Waldränder. Das etwa 18 ha große 
Untersuchungsgebiet wurde sechsmal (April bis Juli, davon drei 
Abendbegehungen) flächendeckend abgegangen (Tab. 2). Der 
Schwerpunkt der Untersuchungen lag überwiegend auf den potenziell 
vorkommenden Feldvogelarten wie Wachtel und Feldlerche. Bei den 
Begehungen wurden alle revieranzeigenden Verhaltensweisen (Ge-
sang, Nestbau, Revierkämpfe, bettelnde Jungvögel u.a.) protokolliert. 
Nach Abschluss der Geländearbeiten erfolgte eine Statuseinstufung 
anhand artspezifischer, der Brutbiologie der jeweiligen Art angepasster 
Kriterien. Für die zur Kartierung von Singvogelarten im Gelände wich-
tige Verhaltensweise „Gesang“ ist i.d.R. die Beobachtung an 2 Termi-
nen im Abstand von mindestens 7 Tagen für den Status Brutvogel er-
forderlich, während bei den Verhaltensweisen „Nest- oder Höhlenbau“ 
und „Intensives Warnverhalten“ bei vielen Arten bereits eine einmalige 
Feststellung ausreichend ist. Generell gilt, dass mindestens eine Be-
obachtung innerhalb des artspezifischen Erfassungszeitraumes liegen 
muss. Die Erfassung der Brutvögel und deren Verortung basiert zu Tei-
len auf akustischen Hinweisen. Teilweise wurden auch bereits flügge 
und mobile Jungvögel erfasst. Daher sind die festgelegten und darge-
stellten Revierzentren mit einer gewissen Ungenauigkeit zu betrachten 
und können von der eigentlichen Brutstätte abweichen.  

Tab. 2: Untersuchungstermine Vögel 2021 

 

Am 23.06.2022 erfolgte eine gezielte Erfassung der Dicken Trespe 
(Bromus grossus).  

Datum Uhrzeit Witterungsbedingungen 

14.04.21 10:00 - 10:30 Leicht bewölkt, leichte Brise, 1°C 

30.04.21 09:00 - 9:30 bewölkt, windstill, 8°C 

11.05.21 09:30 - 10:30 wechselhaft, windstill, 11°C 

17.06.21 21:45 - 22:00 windstill, 16°C  

07.07.21 21:30 - 22:00 windstill, 20°C 

21.07.21 21:30- 22:00 windstill, 20°C 
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Die im Gebiet vorkommenden Biotoptypen wurden am 21.09.2021 
unter Verwendung des Kartierschlüssels der LUBW (BREUNIG et al. 
2018) erfasst. 

5.2.2 Zielartenkonzept, Biotopverbund 

Entsprechend dem Zielartenkonzept (LUBW 2013) kommt der Ge-
meinde Trochtelfingen eine besondere Schutzverantwortung für fol-
gende Anspruchstypen zu:  

▪ Kalkfelsen, Kalkschotterflächen 
▪ Kalkmagerrasen 
▪ Mittleres Grünland 
▪ Nährstoffreiches Feucht- und Nassgrünland 
▪ Rohbodenbiotope (inkl. entsprechender Kleingewässer) 
▪ Steinriegel 

 
Ein nach § 33 NatSchG als Feldhecke und Steinriegel geschütztes Of-
fenlandbiotop „Hecke auf Steinriegel O Killberg“ (Biotop-
Nr. 277214151373) befindet sich nördlich vom Geltungsbereich. Dort 
findet kein Eingriff statt. 

Laut dem Biotopverbundkonzept (LUBW 2020) stellt das als Feldhecke 
und Steinriegel geschützte Offenlandbiotop eine Kernfläche für den Bi-
otopverbund trockener Standorte dar. Der Geltungsbereich befindet 
sich zum Teil innerhalb eines 500 m Suchraums des Biotopverbunds 
trockener Standorte und innerhalb eines 1000 m Suchraums des Bio-
topverbunds mittlerer Standorte. Zusätzlich befindet sich der Geltungs-
bereich am Rande des Wildtierkorridors „Alter Hau / Albstadt (Hohe 
Schwabenalb) - Truppenübungsplatz / Münsingen (Mittl. Kuppenalb)“ 
mit internationaler Bedeutung.  

Durch die Umwandlung eines intensiv genutzten Ackers in extensiv ge-
nutztes Grünland verbessert sich die Situation für den Biotopverbund. 
Die geplante Zaunanlage muss zudem kleintierdurchlässig gestaltet 
werden (Maßnahme 3). 

5.2.3 Biotoptypen und Vegetation 

Die Lage der Biotoptypen ist in Unterlage U2 grafisch dargestellt und 
im Folgenden beschrieben. 

Grünland- und Ackerflächen 
(LUBW-Nr. 33.41, 37.11) 

Der Geltungsbereich wird überwiegend von einer intensiv bewirtschaf-
teten Ackerfläche dominiert. Auf einer Teilfläche entlang der Wald-
grenze im Süden des Geltungsbereichs befindet sich eine artenarme 
Fettwiese mittlerer Standorte. Angrenzend im Westen und Osten sind 
ebenfalls kleinflächige Ackerflächen. Weitere Fettwiesen mittlerer 
Standorte befinden sich südwestlich und östlich des Geltungsbereichs. 
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Abb. 3: Blick entlang der Waldgrenze in Richtung Osten über die 
Fettwiese im Süden des Geltungsbereichs 

 

Auf den Ackerflächen kann ein Vorkommen der Dicken Trespe (Bro-
mus grossus, FFH-RL Anhang IV) nicht ausgeschlossen werden. Am 
23.06.2022 erfolgte eine gezielte Erfassung dieser Art. Es erfolgte kein 
Nachweis im Vorhabensgebiet. 

Ruderalvegetation 
(LUBW-Nr. 35.64) 

Nördlich des Geltungsbereichs hat sich auf einer ca. 200 m langen Bö-
schung zwischen einem Schotterweg (Martinusweg) und Ackerland 
(Flurstück 2965) grasreiche Ruderalvegetation gebildet.  

Gehölzbestände und Gebüsche 
(LUBW-Nr. 41.10, 41.22, 44.21) 

Nördlich des Geltungsbereichs befindet sich das nach § 33 NatSchG 
als Feldhecke und Steinriegel geschützte Offenlandbiotop „Hecke auf 
Steinriegel O Killberg“ (Biotop-Nr. 277214151373). Die Feldhecke be-
findet sich auf der anderen Seite eines Schotterwegs und weist eine 
Länge von ca. 40 m auf. Die Hecke weist in der oberen Schicht Vogel-
kirsche und Vogelbeere und in der unteren Schicht u.a. Hartriegel und 
Schlehe auf. 

Östlich des Geltungsbereichs befindet sich das nach § 33 NatSchG als 
Feldgehölz geschützte Waldbiotop „Feldgehölz NW Wilsingen“ (Bio-
top-Nr. 177214153533) mit mächtigen alten Bäumen, vorwiegend Bu-
chen und Eichen. Südlich angrenzend ist eine ca. 90 m lange Feldhe-
cke mit einem Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen. Eine kleine 
Aufforstungsfläche mit jungen Fichten ist dort ebenfalls zu finden. 
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Westlich des Geltungsbereichs befindet sich in einem eingezäunten 
Bereich ein ca. 350 m2 großer Feldgehölz mit ca. 15 m hohen Laub-
bäumen. Dort befindet sich ebenfalls eine ca. 100 m lange, standort-
fremde Hecke mit einem Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen. 

Wald 
(55.00, 59.10, 59.20, 59.22, 59.44) 

An den Geltungsbereich grenzen im Süden Waldflächen an. Überwie-
gend handelt es sich hierbei um naturferne Fichtenforste. Südwestlich 
befindet sich ein buchenreicher Wald mittlerer Standorte. Eine schmale 
Baumreihe direkt angrenzend an den Geltungsbereich besteht aus ei-
nem naturfernen Laubbaumbestand aus u.a. Ahornen, Pappeln und 
Eichen. 

Hinzu kommt westlich hinter den eingezäunten Grundstücken ein 
Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen. Innerhalb des nördlichen 
eingezäunten Grundstücks befindet sich ebenfalls einen Mischbestand 
mit überwiegendem Nadelbaumanteil aus sowohl älteren als auch sehr 
jungen Fichten. Im südlichen Grundstück befinden sich zwei lang ge-
zogene Aufforstungsflächen mit kürzlich angepflanzten Fichten und 
einzelnen jungen Fichten.  

Siedlungs- und Infrastrukturflächen 
(LUBW-Nr. 60.23, 60.25) 

Das Untersuchungsgebiet wird von mehreren Wirtschaftswegen 
durchquert. Hierbei handelt es sich überwiegend um Schotterwege. 
Sonst sind im Untersuchungsgebiet keine Bebauungen vorhanden. 

5.2.4 Europäische Vogelarten 

Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 17 Vogelarten nachge-
wiesen werden. Entsprechend der dargestellten Kriterien konnten 10 
Arten als Brutvögel im Plangebiet sowie im unmittelbar angrenzenden 
Kontaktlebensraum klassifiziert werden, bei weiteren 7 Arten handelt 
es sich um Nahrungsgäste, die wahrscheinlich in der näheren Umge-
bung des Untersuchungsraums brüten (Tab. 3). Alle nachgewiesenen 
Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europa-
rechtlich geschützt. Von hervorgehobener artenschutzrechtlicher Re-
levanz sind insbesondere die in der landes- oder bundesweiten Roten 
Liste (inkl. Vorwarnliste) gelisteten Arten, die Arten nach Anhang 1 und 
Artikel 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie sowie die nach BNatSchG streng 
geschützten Arten. Unter den festgestellten Brutvögeln im Untersu-
chungsgebiet sind dies die Feldlerche (landes- und bundesweit gefähr-
det), der Feldsperling (landes- und bundesweit auf der Vorwarnliste), 
die Goldammer (landesweit auf der Vorwarnliste) und die Wachtel (lan-
des- und bundesweit auf der Vorwarnliste). Die Lage der Revierzentren 
wertgebender Vogelarten ist in Unterlage U2 dargestellt. 
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Tab.3: Liste der festgestellten Vogelarten (wertgebende Arten sind 
fett hervorgehoben) 

Art 

A
b

k
. 

S
ta

tu
s
 

#
 R

e
v

ie
re

 

Ö
k

o
l.

 G
il

d
e
 

Rote Liste 

B
N

a
tS

c
h

G
 

V
S

R
L

 

Z
A

K
 

BW D 

Amsel Turdus merula A B 1 * * * b   

Blaumeise Parus caeruleus Bm B 1+ * * * b   

Buchfink Fringilla coelebs B B 1+ * * * b   

Feldlerche Alauda arvensis Fl B 3 b 3 3 b  N 

Feldsperling Passer montanus Fe B 1 h V V b   

Goldammer Emberiza citrinella G B 1 hf V * b   

Kleiber Sitta europaea Kl B 1 * * * b   

Singdrossel Turdus philomelos Sd B 3 * * * b   

Wachtel Coturnix coturnix Wa B 1 b V V b 4(2)  

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi B 1 * * * b   

Kohlmeise Parus major K N  * * * b   

Kolkrabe Corvus corax Kra N  bb * * b   

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg N  * * * b   

Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs N  g 3 3 b  N 

Rabenkrähe Corvus corone Rk N  * * * b   

Rotkehlchen Erithacus rubecula R N  * * * b   

Rotmilan Milvus milvus Rm N  bb * * s I N 

Erläuterungen: 

Status: B: Brutvogel; N: Nahrungsgast 

Brutgilde: *: Häufige Gehölzbrüter in BW (TRAUTNER et al. 2015), b: Bodenbrüter, h: Höhlenbrüter; hf:Halboffenlandart; g: Ge-
bäudebrüter, bb: Baumbrüter 

Rote Liste: BW: BAUER et al. (2016); D: RYSLAVY et al. (2020); *: ungefährdet, V: Art der Vorwarnliste, 3: Gefährdet; 2: Stark 
gefährdet; 1: Vom Aussterben bedroht 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz: b: besonders geschützt; s: streng geschützt 

VSRL: EG-Vogelschutzrichtlinie: I: Art nach Anhang 1, 4(2): Schutzbedürftige Zugvogelart nach Artikel 4(2) 

ZAK: Zielartenkonzept-Status BW (Stand 2009): N: Naturraumart (besondere regionale Bedeutung). 

 
 
Wirkprognose und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Die Errichtung der Solaranlage führt zu einer Abnahme der Habitateig-
nung bisher unbelasteter Flächen für Vogelarten des Offenlandes. 
Hiervon sind drei Reviere der Feldlerche und ein Revier der Wachtel 
betroffen.  

Um Verstöße gegen das Beschädigungsverbot zu vermeiden, sind vor-
gezogene funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich. Es müssen 
Ackerrandstreifen im Umfang von 0,9 ha angelegt werden (Maßnahme 
2).  
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Es erfolgt kein Eingriff in die umliegenden Gehölze.  

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
Während der Brutzeit kann der Bau der Solaranlage zur Schädigung 
von Jungtieren und Eiern der Offenlandarten und damit zu Verstößen 
gegen das Tötungsverbot führen. In Gehölze wird im Rahmen des Vor-
habens nicht eingegriffen. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen das Tötungsverbot muss die 
Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Feldlerche und der 
Wachtel, d.h. zwischen November und Ende Februar durchgeführt 
werden. Sollte dies nicht möglich sein, so ist durch eine Umweltbaube-
gleitung sicherzustellen, dass keine Vögel im Eingriffsbereich brüten 
(Maßnahme 1).  

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
Erhebliche Störungen können ausgeschlossen werden, da keine er-
heblichen Rückwirkungen auf die lokalen Populationen der betroffenen 
Arten zu erwarten sind. 

5.2.5 Arten der FFH-Richtlinie Anhänge II und IV 

5.2.5.1 Dicke Trespe (Bromus grossus) 

Am 23.06.2022 erfolgte eine gezielte Erfassung der Dicken Trespe 
(Bromus grossus). Hierbei konnte kein Vorkommen dieser Art im Un-
tersuchungsgebiet festgestellt werden. 

5.2.5.2 Fledermäuse 

Es ist anzunehmen, dass die angrenzenden Grünlandflächen von Fle-
dermäusen als Jagdgebiete genutzt werden. Das Gebiet selbst weist 
nur eine sehr geringe Habitateignung für Fledermäuse auf. Durch die 
Umwandlung von Acker in Grünland verbessert sich die Nahrungssitu-
ation für die Fledermäuse. 

5.2.5.3 Reptilien 

Da das Geltungsbereich vollständig landwirtschaftlich genutzt wird und 
keine Böschungen mit Ruderalvegetation oder ähnliche Strukturen vor-
handen sind, ist kein Vorkommen von Reptilien, wie der Zauneidechse 
(Lacerta agilis) oder der Schlingnatter (Coronella austriaca) zu erwar-
ten. 

5.2.6 Bewertung 

Biotoptypen und Arten 
Das Untersuchungsgebiet wird hinsichtlich seiner Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz bewertet. Tabelle 4 zeigt die Bewertung der 
einzelnen Biotoptypen des Gebiets (= kleinste bewertete räumliche 
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Einheit). Die Habitate von Tieren entsprechen nicht unbedingt den Ab-
grenzungen der Biotoptypen, sie können über diese hinausgehen oder 
umfassen ggf. verschiedene Biotoptypen. 

 
Tab. 4:  Bewertung der Biotoptypen im Geltungsbereich 

Bedeutung 
Erläuterung/ wesentliche Krite-
rien der Tierlebensraumkom-
plexe 

Biotoptypen im Geltungsbe-
reich 

hervorragend  

6 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

sehr hoch  

5 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

hoch  

4 

- Ackerflächen mit Revierzentren 
der Feldlerche und der Wachtel 

 

Kommt im Untersuchungsgebiet 
nicht vor 

mäßig  

3 

- - Fettwiese mittlerer Standorte 

gering  

2 

- - Acker mit fragmentarischer Un-
krautvegetation 

sehr gering 

1 

- - 

5.2.7 Prognose der Auswirkungen 

Es ist davon auszugehen, dass auf einem Großteil der Fläche inner-
halb des Geltungsbereiches die Vegetation zunächst beseitigt wird. Es 
kommt zum Verlust von Ackerflächen sowie Fettwiesen mittlerer 
Standorte. 

 
Maßnahmen 
Folgende Maßnahmen sind zur Vermeidung, Minderung und zum Aus-
gleich vorgesehen (genauere Erläuterungen siehe Kapitel 6): 

▪ Zeitbeschränkung der Baufeldfreimachung (Maßnahme 1) 
▪ Anlage von Ackerrandstreifen (Maßnahme 2) 
▪ Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen (Maßnahme 3) 
▪ Entwicklung von extensiv genutztem Grünland (Maßnahme 7) 
▪ Entwicklung von mageren Säumen und Gebüschgruppen (Maß-

nahme 8) 
▪ Entwicklung von mageren Säumen (Maßnahme 9) 

5.2.8 Artenschutzrechtliche Auswirkungen 

Durch die geplante Aufstellung des Bebauungsplans kommt es zu Ver-
stößen gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 
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▪ Um Schädigungen von Jungtieren oder Eiern zu vermeiden ist die 

Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Feldlerche und der 
Wachtel durchzuführen (Maßnahme 1). 

▪ Um Verstöße gegen das Beschädigungsverbot zu vermeiden, sind 
vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen für die Feldlerche 
und die Wachtel erforderlich. Es müssen Ackerrandstreifen im Um-
fang von 0,9 ha angelegt werden (Maßnahme 2). 

 
Durch die genannten Maßnahmen können Verstöße gegen die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände vollständig vermieden werden. 

5.2.9 Überprüfung der Betroffenheiten im Sinne des Umwelt-
schadensgesetzes 

Nach § 19 BNatSchG gilt die Schädigung von Arten und natürlichen 
Lebensräumen als Umweltschaden im Sinne des USchadG. Zu diesen 
Arten zählen die Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie und 
die Vogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie. Zu den natürlichen Lebensräumen zählen die Lebensräume 
des Anhangs I der FFH-Richtlinie sowie die Lebensräume der oben 
genannten Arten und die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in An-
hang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten. Eine Schädigung liegt 
auch außerhalb der FFH- und Vogelschutzgebiete vor. 

Wird jedoch ein Projekt in einem Verfahren zugelassen, bei dem in ei-
ner Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG oder, 
wenn dies nicht erforderlich ist, im Rahmen der Eingriffsregelung nach 
§§ 13-15 BNatSchG und einer artenschutzrechtlichen Prüfung nach 
§ 44 BNatSchG mögliche Auswirkungen auf diese Arten und Lebens-
räume beachtet wurden, liegt keine Schädigung im Sinne des 
USchadG vor.  

Im vorliegenden Fall sind die entsprechenden Prüfungen durchgeführt 
worden. Sämtliche Schädigungen wurden beachtet. Das Vorhabenge-
biet befindet sich außerhalb von ausgewiesenen FFH- und Vogel-
schutzgebieten. Von der Planung sind keine FFH-Lebensraumtypen 
betroffen. 

Eine Schädigung im Sinne des USchadG liegt daher nicht vor. 

5.3 Boden 

5.3.1 Bodentypen und Bodenarten 

Nach Angaben der Bodenkarte im Maßstab 1:50 000 (LGRB 2022) ha-
ben sich im Untersuchungsgebiet braune Rendzina, Rendzina und 
Terra fusca aus Kalkstein (q14) gebildet. Im mittleren Bereich des Gel-
tungsbereichs stehen Kolluvien über Terra fusca aus Abschwemm-
massen über Fließerden (q53) an. Die Kolluvien haben sich somit im 
Bereich einer Mulde gebildet. Die Böden weisen eine flache bis mittel 
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tiefe Gründigkeit auf. In der Mulde ist die Gründigkeit tief, stellenweise 
mäßig tief. 

5.3.2 Fläche 

Nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 8.9.2017 BGBl. I S. 3370) sind die möglichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu beschreiben. Es 
ist die Art anzugeben, in der die Schutzgüter betroffen sind. Neu zu 
betrachten ist hierbei das Schutzgut Fläche. Dabei soll das Ziel, einen 
Beitrag zur Rückführung der täglichen Flächeninanspruchnahme von 
Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt auf einen Orientierungs-
wert von 30 ha/Tag bundesweit im Jahr 2030 zu bewirken, Berücksich-
tigung finden. Für Baden-Württemberg leitet sich daraus für 2030 ein 
Zielwert von 3 Hektar pro Tag ab. Langfristiges Ziel für Baden-Würt-
temberg ist die Netto-Null (LUBW 2022a). 

Bei der geplanten Fläche für die Solaranlage handelt es sich um eine 
bisher unbebaute Fläche im Außenbereich. Die Größe des Geltungs-
bereichs umfasst ca.  5,03 ha.  

5.3.3 Archivfunktion 

In Böden und in geologischen Aufschlüssen hat die Erd- und Land-
schaftsgeschichte oder die Kulturgeschichte Spuren hinterlassen. 
Diese Zeugnisse sind dort archiviert und abzulesen. Böden sind nach 
den §§ 1 und 2 BBodSchG zum Schutz der Funktionen als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte vor Beeinträchtigungen zu schützen. Erd- 
und naturgeschichtliche Bildungen, die über den rein bodenkundlichen 
Bereich hinausgehen, sind, sofern sie Träger von Bodenfunktionen 
sind, miteingeschlossen. Geotope stellen die bedeutendsten Auf-
schlüsse und Landschaftsformen dar. 

Die Funktion der Böden als Natur- und Kulturgeschichte wird nach dem 
Leitfaden der LUBW (2008) bewertet. Als Datengrundlage dient die Bo-
denkarte im Maßstab 1:50 000 (LGRB 2022). 
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Tab. 5:  Böden mit besonderer Bedeutung als Archive der Natur- und 
Kulturgeschichte im Untersuchungsgebiet 

Wertgebende Eigen-
schaft 

Landesweite Übersicht Typen 
von Archivböden (LUBW 2008) 

Böden im USG 

Archiv für Naturgeschichte 

besondere Bedeutung für die 
Bodengenese 

Paläoböden: 
Terra rossa, fersialitische und ferraliti-
sche Böden;  
fossile Parabraunerde 

kommen im USG nicht vor 
 
 

regionale oder überregionale 
Seltenheit einer Bodenform 

holozäne Bodenbildungen: 
Kalkanmoorgley 
Moorstagnogley, Moorgley, Anmoorgley 
Bändchenpodsol, Bändchenstagnogley, 
Ockererde 
Schwarzerde (Tschernosem) 
Humusbraunerde 
Lockerbraunerde 
Vertisol-Pelosol 

kommen im USG nicht vor  

besondere Bedeutung für die 
Erd- und Landschaftsge-
schichte, Geologie, Mineralo-
gie oder Paläontologie 

Spezielle Ausgangssubstrate: 
Basische und ultrabasische Magmatite 
und Metamorphite, eisenreiche Sedi-
mentgesteine (z. B. Ostreenkalke im 
Mitteljura), Vulkanite (Basalte und 
Tuffe), Kalktuffe, Seekreide und Mudde, 
Bohnerzton 
Grabungsschutzgebiet 
Fossilfundstellen 

kommen im USG nicht vor 

Spezielle landschaftsprägende morpho-
logische Elemente  
und Landschaftsgeschichte: 
Alpine Moränen, Endmoränen der 
Schwarzwaldvereisung 
„ältere“ (pliozäne, pleistozäne) Flussab-
lagerungen 
„jüngere“ (holozäne) Flussterrassen 
holozäne Flugsande 

kommen im USG nicht vor 

Archiv für Natur- und Kulturgeschichte  

hoher Informationswert für Bo-
denkunde, Bodenschutz und 
Landschaftsgeschichte 

Standorte von Bodenmessnetzen 
Moore 

kommen im USG nicht vor 

Kulturgeschichte  

Besonderheit der Siedlungs- 
und Landnutzungsgeschichte 

Urkunden historischer Agrarkulturtech-
niken (z.B. Wölbäcker) 
überdeckte Urkunden kultureller Ent-
wicklung (Objekte der Archäologie)  

sind im UG nicht bekannt 

5.3.4 Bewertung 

Die nachstehende Bewertung der Böden erfolgt anhand der digitalen 
Bodenschätzungsdaten des LGRB (2010). 

Die Böden im Vorhabensgebiet weisen bei der Funktion Natürliche Bo-
denfruchtbarkeit eine mittlere bzw. eine mittlere bis hohe Bedeutung 
auf. Als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sind die Böden von ge-
ringer bis mittlerer bzw. mittlerer bis hoher Bedeutung. Als Filter und 
Puffer für Schadstoffe weisen die Böden eine mittlere bis hohe bzw. 
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eine hohe bis sehr hohe Bedeutung auf. Als Sonderstandort für die 
natürliche Vegetation besitzen die Böden keine hohe oder sehr hohe 
Bedeutung. 

Tab. 6: Bodentypen und deren Bewertung im Untersuchungsgebiet 
(LGRB 2022) 

 Bewertung der Leistungsfähigkeit (Bedeutung) 

Bodentyp Sonder-
standort 
für die 
natur-
nahe Ve-
getation* 

Natürli-
che Bo-
den-
frucht-
barkeit 

Aus-
gleichs-
körper im 
Wasser-
kreislauf 

Filter und 
Puffer für 
Schad-
stoffe 

Gesamtbe-
wertung 
der Böden* 

q14 2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 

q53 8 2,5 2,5 3,5 2,83 

Wertklassen und Funktionserfüllung: 0= keine 1 = gering; 2 =mittel; 3 =hoch; 4 = sehr hoch; 8 = keine hohe oder 
sehr hohe Bewertung als Sonderstandort für naturnahe Vegetation - = keine Bewertung (jeweils bezogen auf die 
Bodenfunktion). 

* Für die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ werden nur Standorte der Wertklasse 4 berück-
sichtigt 

5.3.5  Prognose der Auswirkungen 

Boden 
Versiegelungen treten durch Betriebsgebäude, Stellplätze, Zufahrten 
sowie Wege mit wassergebundener Decke ein. Die Photovoltaikmo-
dule werden auf Stahlträgern befestigt, die wiederum in den Boden ein-
gerammt werden. Die sich hieraus ergebende Versiegelung ist auf-
grund der sehr geringen Fläche zu vernachlässigen. 

Es wird von einem Anteil der überschirmten Flächen an den bebauba-
ren Flächen von ca. 30 % ausgegangen. Die Überschirmung der Bö-
den durch die Modultische führt zu einer teilweisen Verschattung des 
Bodens. Darüber hinaus gelangt weniger Niederschlag auf die Boden-
bereiche unter den Modulen, sodass ein oberflächliches Austrocknen 
der Böden eintreten kann. Aufgrund der Kapillarkräfte des Bodens ist 
davon auszugehen, dass die unteren Bodenschichten weiterhin mit 
Wasser versorgt werden (BFN 2009). In der Bodenfunktion Ausgleichs-
körper im Wasserkreislauf wird daher von einem Verlust von 10 % der 
Leistungsfähigkeit des Bodens im Bereich der Modulflächen ausge-
gangen. 

Die baubedingten Beeinträchtigungen der Böden, die durch die Auf-
stellung der Module und bei der Verlegung der Leitungen eintreten 
können, sind mit den Beeinträchtigungen durch eine landwirtschaftli-
che Nutzung der Flächen vergleichbar und sind daher nicht als erheb-
lich zu werten. 

Fläche 
Auf ca. 5 ha erfolgt eine Umwandlung der Flächennutzung. Durch die 
geplante Freiflächenphotovoltaikanlage kommt es zu geringfügigen 
Bodenversiegelungen im Bereich der Gebäude, Stellplätze, Zufahrten, 
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Wege und den Aufständerungen der Modultische. Der überwiegende 
Teil der Fläche verbleibt unversiegelt. Des Weiteren wird eine Rück-
bauverpflichtung im Bebauungsplan festgesetzt. Eine eingeschränkte 
Grünlandnutzung ist unter den PV-Anlagen möglich. 

Maßnahmen 
Folgende Maßnahmen sind zur Minderung vorgesehen (genauere Er-
läuterungen siehe Kapitel 6): 

▪ Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen (Maß-
nahme 5) 

▪ Schutz und Wiederherstellung von Böden (Maßnahme 6) 
 
Die Kompensation der verbleibenden Beeinträchtigungen erfolgt im 
Rahmen der Maßnahme 7 (Entwicklung von extensiv genutztem Grün-
land). 

Fazit: 
Aufgrund der Versiegelung durch Betriebsgebäude, Stellplätze, Zu-
fahrten und Wege kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen von 
Bodenfunktionen. Durch die Maßnahmen 5 (Verwendung von wasser-
durchlässigen Bodenbelägen) und 6 (Schutz und Wiederherstellung 
von Böden) können diese gemindert werden. Die verbleibenden Be-
einträchtigungen werden im Rahmen der Maßnahme 7 (Entwicklung 
von extensiv genutztem Grünland) kompensiert. 

5.4 Wasser 

5.4.1 Grundwasser 

Gemäß der hydrogeologischen Karte im Maßstab 1:50 000 (LGRB 
2022) steht im Geltungsbereich überwiegend die Untere und Obere 
Felsenkalke-Formation an. Diese Formation wird im Bereich der 
Mulde, die sich im Geltungsbereich befindet, teilweise von Verwitte-
rungs- und Umlagerungsbildungen mit stark wechselnden Porendurch-
lässigkeit überdeckt. Im nördlichen Bereich befindet sich im geringen 
Ausmaß die Liegenden Bankkalk-Formation. Im südlichen Bereich ist 
die Massenkalk-Formation zu finden. Bei der Massenkalk- sowie bei 
der Untere und Obere Felsenkalke-Formation handelt es sich jeweils 
um Kluft-/Karstgrundwasserleiter mit hoher bis mäßiger Durchlässig-
keit. Die Liegenden Bankkalk-Formation weist als Kluft-/Karstgrund-
wasserleiter allerdings eine mäßige bis mittlere Durchlässigkeit auf. 

Der gesamte Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Zone III und 
IIIA des Wasserschutzgebiets „Glastal“ (WSG-Nr. 415.119). 

5.4.2 Oberflächenwasser 

Im Vorhabensbereich und angrenzend kommen keine Oberflächenge-
wässer vor. 
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5.4.3 Bewertung 

Die Deckschicht der Verwitterungs- und Umlagerungsbildung weist je 
nach lithologischer Ausbildung eine stark wechselnde Porendurchläs-
sigkeit auf. In dem Bereich, wo die Untere und Obere Felsenkalke-For-
mation ohne Deckschicht ansteht, ist die Schutzfunktion der Grund-
wasserüberdeckung sehr gering, im Bereich der anstehenden Liegen-
den Bankkalk-Formation ist die Schutzfunktion als gering zu werten.  

Die Empfindlichkeit von Trinkwasservorkommen in Wasserschutzge-
bieten ist im Wesentlichen abhängig vom Fehlen oder Auftreten der 
Deckschichten. Die Abgrenzung der Wasserschutzgebiete berücksich-
tigt diesen Sachverhalt. Alle Flächen innerhalb von Wasserschutzge-
bieten sind von hoher Bedeutung. 

5.4.4 Prognose der Auswirkungen 

Durch die Betriebsgebäude, Zufahrten, Wege und Stellplätze kommt 
es zu einer geringen Bodenversiegelung. Das im Bereich der PV-
Anlagen anfallende Niederschlagswasser läuft an den Modulen herab 
und kann so auf dem Grundstück über die bewachsene Bodenzone 
versickern. Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Grund-
wasserneubildungsrate zu erwarten. Auch kommt es durch die Solar-
anlage zu keinen Einträgen von Schadstoffen in das Grundwasser. 

Maßnahmen 
Folgende Maßnahmen sind zur Minderung vorgesehen (genauere Er-
läuterungen siehe Kapitel 6): 

▪ Versickerung des Niederschlagwassers (Maßnahme 4) 
▪ Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen (Maß-

nahme 5) 

Fazit: 
Es kommt zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen, da Versiege-
lungen nur in sehr geringem Umfang notwendig werden und Beein-
trächtigungen des bedeutenden Grundwasserleiters durch das Vorha-
ben nicht zu erwarten sind. Darüber hinaus kann das anfallende Nie-
derschlagswasser vor Ort versickern. 

5.5. Klima/Luft 

5.5.1 Bestand 

Für Baden-Württemberg wird in den vorliegenden Klimaprojektionen 
davon ausgegangen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand bis zum 
Jahr 2100 (UM BW 2015): 

▪ mit einem weiteren Anstieg der Jahresmitteltemperatur um etwa 
2,5 bis 3,6°C zu rechnen ist, 

▪ die Anzahl an Hitzetagen (> 30°C) zunehmen wird, 
▪ jahreszeitliche Verschiebungen des Niederschlagregimes (trocke-

nere Sommer, feuchtere Winter) erfolgen werden. 
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Das POTSDAM-INSTITUT FÜR KLIMAFOLGENFORSCHUNG (2021) prognos-
tiziert für den Landkreis Reutlingen im Zeitraum 2051 bis 2060 u.a. eine 
Anzahl von 10,1 heißen Tagen im Vergleich zu 3,3 heißen Tagen im 
Zeitraum 2011 bis 2020. Hierbei wurde das Szenario RCP 8.5 verwen-
det, da die zurzeit ablaufenden Emissionen in der Nähe bzw. sogar 
oberhalb der Annahmen zu diesem Szenario liegen.  

Im Planungsraum herrschen eine mäßige Durchlüftung und Inversio-
nen an bis zu 100 Tagen im Jahr vor (LUBW 2006). Der Wind weht 
überwiegend aus südlicher, westlicher, nordwestlicher und nördlicher 
Richtung (LUBW 2022b). Es herrschen vorwiegend schwache bis mä-
ßige Winde vor. 

Die Acker- und Grünlandflächen innerhalb des Geltungsbereichs sind 
als Kaltluftentstehungsgebiete einzustufen. Der Kaltluftabfluss ist 
durch die angrenzenden Waldflächen eingeschränkt. 

5.5.2 Bewertung 

Die Bildung von Inversionen befindet sich im gesamten Vorhabenge-
biet im geringen Häufigkeitsbereich. Die Anzahl heißer Tage befindet 
sich ebenfalls im geringen Häufigkeitsbereich, wird in den nächsten 
Jahrzehnten jedoch ansteigen, sodass von einer zunehmenden Belas-
tung auszugehen ist.  

Aufgrund der angrenzenden Waldflächen und dem damit einge-
schränkten Kaltluftabfluss, weisen die Flächen innerhalb des Geltungs-
bereichs keine siedlungsklimatische Bedeutung als Kaltluftentste-
hungsgebiete auf.  

5.5.3 Prognose der Auswirkungen 

Im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) werden die nationalen Klima-
schutzziele definiert. Gem. § 3 KSG sollen die Treibhausgasemissio-
nen im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise gemindert werden. Bis 
zum Zieljahr 2030 gilt eine Minderungsquote von mindestens 55 Pro-
zent. Die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energien entspricht diesen nationalen Klimaschutz-
zielen, da durch die Nutzung erneuerbarer Energien der Ausstoß an 
Treibhausgasen im Vergleich zur Nutzung fossiler Energieträger redu-
ziert wird.  

Durch den geringen Versiegelungsgrad ist von keiner verstärkten Auf-
heizung des Gebietes auszugehen. Unter den Modulen wird eine 
Grünlandvegetation entwickelt, sodass diese Flächen weiterhin als 
Kaltluftentstehungsgebiete anzusehen sind. Aufgrund der Aufstände-
rung der Module kann die Kaltluft ungehindert abfließen.  

Fazit: 
Die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage entspricht den na-
tionalen Klimaschutzzielen. Auf den Flächen kann weiterhin Kaltluft 
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entstehen und abfließen. Es kommt zu keinen erheblichen Umweltaus-
wirkungen. 

5.6 Landschaft 

Die vorangegangenen Aspekte sind zu einem großen Teil Funktionen 
der Landschaft. Üblicherweise wird unter dem Oberbegriff „Landschaft“ 
deren visuelle Ausprägung (Landschaftsbild) und Eignung als Erho-
lungsraum betrachtet.  

5.6.1 Bestand 

Landschaftsbild 
Das Vorhabensgebiet befindet sich in dem Naturraum „Mittlere Kuppe-
nalb“. Wertbestimmende Elemente dieses Naturraums sind Laub- und 
Laubmischwälder, kleinräumige Offenlandbereiche, reichstrukturierte 
Offenlandbereiche, Kalkmagerrasen und Burgen (ILPÖ/IER o.J.).  

Die Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt auf 
zwei Ebenen. Die 1. Ebene stellt das Untersuchungsgebiet dar, die 
2. Ebene den Wirkraum, in dem ein Projekt in der Landschaft sichtbar 
wird.  

1. Ebene: im Geltungsbereich 

Relativ mittig im Geltungsbereich befindet sich eine flache, nach Osten 
auslaufende Mulde. Der nördliche Bereich des Geltungsbereichs ist 
entsprechend leicht süd-südöstlich exponiert und der südliche Bereich 
leicht nord-nordöstlich. 

Nach Süden grenzt das Gebiet an einen Wald an. Nach Westen und 
Osten öffnet sich die Sicht über die angrenzende Acker- und Grünland-
flächen nur geringfügig weiter, um auf den nahe gelegenen wald-ähn-
liche Vertikalstrukturen zu ruhen. Nach Norden hin grenzen eine kurze 
Feldhecke und im größeren Abstand eine kleine Waldfläche die Sicht 
in die freie Landschaft ein. 

Vorbelastungen bestehen im Gebiet durch die ca. 280 m entfernt ver-
laufende K 6739 und den damit einhergehenden leicht störenden Stra-
ßengeräuschen.  

2. Ebene: im Wirkraum 

Durch die angrenzenden Waldflächen und sonstigen Gehölzstrukturen 
ist keine Einsehbarkeit des Gebiets von Westen, Süden und Osten ge-
geben. Von Norden betrachtet, wirkt der Geltungsbereich entsprechen 
eingekesselt. Nach Norden hin wird das Gebiet von einer 40 m langen 
Feldhecke begrenzt. Eine Einsehbarkeit ist vom höhergelegenen und 
1,7 km entfernten Augstbergturm, vom nördlich verlaufenden Martinus-
weg sowie von der K 6739 gegeben (Abb. 4-6). Ein Teilbereich des 
Geltungsbereichs im Südwesten ist, wegen den dazwischen liegenden 
Waldstrukturen, vom Augstbergturm nicht zu sehen. Von der K 6739 
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ist der östliche Rand des Geltungsbereichs in seiner ganzen Länge zu 
sehen. 

Abb. 4: Sichtachsen (grün) vom Augstbergturm, dem Martinusweg 
und von der K 6739 zum Geltungsbereich (rot umrandet) 

 

 

Abb. 5: Blick vom Augstbergturm auf das Vorhabensgebiet 
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Abb. 6: Blick von der K 6739 auf das Vorhabensgebiet 

 
 

 
Erholung 
Ein Rad- und Wanderweg verläuft auf dem direkt angrenzenden Schot-
terweg nördlich vom Geltungsbereich. Dieser Weg ist ebenso als 
Hauptpilgerweg der „Via Sancti Martini“ (Martinusweg, HW-35-07) ge-
kennzeichnet (Abb. 4). Vom Weg aus ist die Sicht auf den nördlichen 
und östlichen Rand des Geltungsbereichs nur von der 40 m langen 
Feldhecke im Norden versperrt. 

5.6.2 Bewertung 

Landschaftsbild 
Durch seine mittlere Strukturvielfalt und die leicht störenden Straßen-
geräusche weist das Untersuchungsgebiet eine allgemeine Bedeutung 
für das Landschaftsbild auf.  

Erholung 
Der nördlich an das Vorhabensgebiet angrenzende Rad-, Wander- und 
Pilgerweg weist eine hohe Bedeutung für die Erholung auf. 

5.6.3 Prognose der Auswirkungen 

Landschaftsbild 
Durch die bestehenden sichtbegrenzenden Gehölzstrukturen im Os-
ten, Süden und Südwesten des Geltungsbereichs sowie der Topogra-
fie des Gebiets ist keine Fernwirksamkeit des Vorhabens aus den ge-
nannten Himmelsrichtungen anzunehmen.  
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Vom Sichtpunkt am Augstbergturm werden lediglich die aus der Ent-
fernung dunkel wirkenden Rückseiten der Gestelle der Module sicht-
bar. Es ist anzunehmen, dass die eher dunkle Rückansicht der Module 
teilweise mit dem im Hintergrund angrenzenden, ebenfalls dunkel wir-
kenden Wald verschmilzt. Da die Module nach Süden ausgerichtet 
werden, ist keine Blendwirkung zu erwarten. 

Auswirkungen sind daher nur im Nahbereich des Vorhabens zu erwar-
ten. Durch die geplanten Solarmodule sowie die Zaunanlage kommt es 
zu einer erheblichen Veränderung des Erscheinungsbildes der Land-
schaft im Bereich des Rad-, Wander- und Pilgerwegs und der K 6739. 
Um diese Beeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß zu senken, 
ist die Entwicklung von mageren Säumen und Gebüschgruppen (Maß-
nahmen 8 und 9) entlang des Solarparks vorgesehen.  

Erholung 
Der bestehende Rad-, Wander- und Pilgerweg bleibt vollständig erhal-
ten. Während der Bauzeit kann es durch ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen zu Beeinträchtigungen kommen. Da diese zeitlich begrenzt 
sind, kommt es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. Es kommt 
daher weder zu bau- noch anlagebedingten Beeinträchtigungen der 
Erholungsfunktion. 

Maßnahmen 
Folgende Maßnahmen sind zur Vermeidung und Minderung vorgese-
hen (genauere Erläuterungen siehe Kapitel 6): 

▪ Entwicklung von mageren Säumen und Gebüschgruppen (Maß-
nahme 8) 

▪ Entwicklung von mageren Säumen (Maßnahme 9) 
 
Fazit: 
Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch die Veränderung 
des Landschaftsbildes durch Solarmodule und die Umzäunung des 
Geländes im Bereich des Rad-, Wander- und Pilgerwegs und der 
K 6739. Durch die Entwicklung von mageren Säumen und Gebüsch-
gruppen um den Solarpark werden die Beeinträchtigungen auf ein un-
erhebliches Maß gesenkt. Die Fernwirksamkeit des Vorhabens vom 
Aussichtspunkt des Augstbergturms ist als unerheblich zu bewerten. 

5.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

5.7.1 Bestand 

Angesichts der Ökosystem-orientierten Schutzrichtung des UVPG sind 
unter Kultur- und sonstigen Sachgütern „vornehmlich geschützte oder 
schützenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmäler, historische Kul-
turlandschaften und Landschaftsteile von besonders charakteristischer 
Eigenart“ gemeint (ERBGUTH & SCHINK 1992). 

Anhaltspunkte auf kulturhistorische Bau- und Bodendenkmäler liegen 
bisher nicht vor. 
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5.7.2 Bewertung/Prognose der Auswirkungen 

Sollten sich während der Bauarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde ergeben, so weisen diese eine hohe Bedeutung auf und es ist 
umgehend die zuständige Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen 
und die Möglichkeit zur Bergung und Dokumentation der Funde und 
Befunde ist einzuräumen. 

Fazit: 
Es treten voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen ein. 

6 Maßnahmen 

6.1 Maßnahmenübersicht 

Zur Vermeidung, Minderung und Kompensation von erheblichen Be-
einträchtigungen wurde ein vorläufiger Maßnahmenkatalog entwickelt. 
Dieser ist in nachstehender Tabelle 7 aufgeführt und wird im weiteren 
Verfahren ggf. fortgeschrieben. 

Tab. 7: Maßnahmenübersicht 

Maß-
nahme Nr. 

Maßnahme (Kurztitel) 
Kategorie1) 

1 
Zeitliche Begrenzung der Baufeldfreimachun-
gen 

V§44 

2 Anlage von Ackerrandstreifen VCEF 

3 
Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfrie-
dungen 

M 

4 Versickerung des Niederschlagwassers V 

5 
Verwendung von wasserdurchlässigen Bo-
denbelägen  

M 

6 Schutz und Wiederherstellung von Böden M 

7 
Entwicklung von extensiv genutztem Grün-
land 

A, E 

8 
Entwicklung von mageren Säumen und Ge-
büschgruppen 

A 

9 Entwicklung von mageren Säumen A 

1): V = Vermeidungsmaßnahme, V§44 = Vermeidungsmaßnahme nach § 44 BNatSchG,  

VCEF = vorgezogene funktionserhaltende Maßnahme nach § 44 BNatSchG, M = Minderungs-
maßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme 
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6.2 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensa-
tion, Maßnahmen des Artenschutzes 

Maßnahme 1 V§44 – Zeitliche Begrenzung der Baufeldfreima-
chung 
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Zur Vermeidung von Brutverlusten bodenbrütender Vogelarten ist die 
Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Feldlerche und der 
Wachtel in der Zeit von November bis Ende Februar durchzuführen. 
Sollte dies nicht möglich sein, ist im Rahmen einer Umweltbaubeglei-
tung sicherzustellen, dass im Eingriffsbereich keine Vögel brüten. Bei 
Ackerflächen kann die Baufeldfreimachung auf unmittelbar nach der 
Ernte vorverlegt werden. 

Maßnahme 2 VCEF – Anlage von Ackerrandstreifen 
(Rechtsverbindliche Sicherung erfolgt durch einen städtebaulichen 
Vertrag) 

Vor Baubeginn sind Ackerrandstreifen im Umfang von mind. 0,9 ha zu 
entwickeln. Die dafür vorgesehenen Flächen befinden sich mit 0,3 ha 
auf Flurstück 4220, Gemarkung Steinhilben, und mit 0,6 ha auf Flur-
stück 2870, Gemarkung Wilsingen (Abb. 7). Die höheren Gehölzstruk-
turen der Feldhecke nördlich der Fläche in Steinhilben werden als land-
schaftspflegerische Maßnahme von der Gemeinde noch bis zum 
28.02.22 auf den Stock gesetzt. 

Abb. 7: Räumliche Lage der Maßnahmenflächen 

 
 

Flst.: 4220 

Flst.: 2870 

Wilsingen 
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Diese Flächen können entweder als Schwarzbrache oder als Blühstrei-
fen angelegt werden. Es ist eine alternierende Bewirtschaftung im 
mehrjährigen Turnus vorgesehen, wobei jeweils eine Hälfte des Rand-
streifens gegrubbert und die andere überjährig stehen gelassen wird. 
Auf den Streifen sind weder Dünger- noch Pflanzenschutzmittel einzu-
setzen.  

Zur Anlage einer Schwarzbrache ist nach der Ernte keine Bearbeitung 
der Fläche durchzuführen. Beim Aufkommen von Problemunkräutern 
ist ausnahmsweise ein Schröpfschnitt bis spätestens Mitte März zuläs-
sig. Sollen Blühstreifen zum Einsatz kommen, erfolgt im Spätsom-
mer/Herbst ein Umbruch der Fläche bis spätestens 31.10. Im darauf-
folgenden Frühjahr wird eine mehrjährige, gebietsheimische Blühstrei-
fenmischung in geringer Aussaatdichte (ca. 2-3 g/m²) bis spätestens 
31.03. angesät.  

Damit die Vegetation der Ackerrandstreifen nicht zu dicht wird, werden 
diese alle 3 - 5 Jahre gegrubbert. Das Grubbern der Fläche darf nicht 
vor dem 1.10. erfolgen. 

Zur Kontrolle erfolgt im ersten, dritten und fünften Jahr nach Anlage 
der Maßnahme ein maßnahmenbezogenes Monitoring. Hierbei wird 
überprüft, ob die Maßnahme umgesetzt wurde und die Strukturen für 
die Feldlerche geeignet sind. Die Kontrolle hat während der Brutzeit 
der Feldlerche zu erfolgen, um zu überprüfen, ob die Maßnahme von 
der Feldlerche angenommen wird. 

Die Ackerrandstreifen sind solange der Eingriff besteht zu erhalten. 

Maßnahme 3 M – Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfrie-
dungen 
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Zur Aufrechterhaltung der Verbundfunktion sind die Zaunanlagen 
kleintierdurchlässig zu gestalten. Es dürfen nur Maschendrahtzäune 
oder Drahtgitterzäune verwendet werden, die eine Bodenfreiheit von 
mindestens 20 cm aufweisen. Um das Verletzungsrisiko für Tiere zu 
minimieren, sind scharfkantige Abschlüsse an der Unterseite der Ein-
friedung nicht zulässig. Die Einzäunung ist ohne Sockel auszuführen. 

Maßnahme 4 V – Versickerung des Niederschlagwassers 
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Das auf den Photovoltaik-Modultischen und den Betriebsgebäuden an-
fallende Niederschlagswasser ist zu Verringerung des Wasserabflus-
ses und zur Anreicherung des Grundwassers auf dem Grundstück 
über die bewachsene Bodenzone zur Versickerung zu bringen.  
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Maßnahme 5 M – Verwendung von wasserdurchlässigen Boden-
belägen 
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Zur Minderung der Beeinträchtigungen durch Versiegelungen sind 
Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. Folgende 
Beläge stehen zur Auswahl: Schotter, Schotterrasen, Rasenfugen-
pflaster mit breiten Fugen, Rasengitterplatten (Fugenanteil > 25%), Si-
ckerfugenpflaster mit breiten Fugen, Pflasterbelag aus haufwerkpori-
gen Betonsteinen oder Kiesbelag. 

Maßnahme 6 M – Schutz und Wiederherstellung von Böden 
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Im Bereich der Betriebsgebäude ist der humose Oberboden vor Bau-
beginn abzuschieben und getrennt in Bodenmieten zu lagern. Der hu-
musfreie Erdaushub sollte abseits in Mieten zwischengelagert werden. 
Es darf keine Vermischung von Oberboden und Erdaushub (humus-
freier Unterboden) erfolgen. Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der 
Boden fachgerecht wiederherzustellen. Der überschüssige Oberboden 
ist im Bereich der Pflanzgebotsflächen wiederaufzutragen. 

Maßnahme 7 A – Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Im Bereich der Solarmodule ist extensives Grünland zu entwickeln. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist durch eine ökologische Baubeglei-
tung zu prüfen, ob eine Einsaat mit artenreichem, gebietsheimischem 
Saatgut erforderlich ist oder ob die vorhandene Grasnarbe weitgehend 
intakt ist. Es ist ein rotierendes Weidesystem mit zweimaliger Bewei-
dung durchzuführen. Die Flächen sind in Koppeln zu unterteilen und 
jeweils kurz und kräftig zu beweiden. Die Fresszeit je Koppel beträgt 4 
Wochen, anschließend erfolgt eine Weideruhe von mindestens 8 Wo-
chen. Die Besatzdichte liegt im Durchschnitt bei 0,8 GVE/ha.  

Alternativ ist eine zweischürige Mahd mit Abräumen des Mahdgutes 
durchzuführen. Ein Mulchen der Fläche ist nicht zulässig. Der Einsatz 
von Düngemitteln, Herbiziden, Pestiziden sowie von umweltschädli-
chen Mitteln zur Pflege der Module und Aufständerungen ist zu unter-
lassen. Der erste Schnitt/die erste Beweidung erfolgt frühestens zur 
Blüte der bestandsbildenden Gräser (ca. Mitte Juni). In den ersten Jah-
ren kann zur Aushagerung der Fläche ein weiterer Schnitt/eine weitere 
Beweidung erfolgen.  

Maßnahme 8 A – Entwicklung von mageren Säumen und Ge-
büschgruppen 
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Auf den im Maßnahmenplan (Unterlage U3) mit 8 A gekennzeichneten 
Flächen sind auf ca. 1/3 der Fläche durch Ansaat mit gebietsheimi-
schem Saatgut magere Säume zu entwickeln. Es erfolgt eine ab-
schnittsweise Mahd mit Abräumen des Mahdgutes im Spätherbst oder 
im zeitigen Frühjahr im 2-jährigen Turnus. Zur Aushagerung ist in den 
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ersten Jahren eine mehrmalige Mahd mit Abräumen des Mahdgutes 
zulässig. 

Auf ca. 2/3 der Fläche sind durch Pflanzung Gebüsche mittlerer Stand-
orte aus heimischen Straucharten zu entwickeln. Die Gebüschgruppen 
sind locker angeordnet zu pflanzen, um einen strukturreichen Anblick 
zu erzielen. Zur Pflege sind die Gebüsche spätestens ab einer Höhe 
von 3,5 m abschnittsweise auf den Stock zu setzen. Es sind die Arten 
der Pflanzliste 1 zu verwenden. 

Pflanzliste 1 
Gewöhnliche Hasel   (Corylus avellana) 
Roter Hartriegel     (Cornus sanguinea) 
Eingriffeliger Weißdorn   (Crataegus monogyna) 
Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Schlehe      (Prunus spinosa) 
Echter Kreuzdorn    (Rhamnus cathartica) 
Echte Hunds-Rose    (Rosa canina) 
Schwarzer Holunder   (Sambucus nigra) 
Wolliger Schneeball   (Viburnum lantana) 
 
Die mageren Säume und Gebüschgruppen sind mindestens bis zu ei-
nem Rückbau der Freiflächenphotovoltaikanlage und der Wiederauf-
nahme der landwirtschaftlichen Nutzung zu pflegen und zu erhalten. 

Maßnahme 9 A – Entwicklung von mageren Säumen  
(Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Auf den im Maßnahmenplan (Unterlage U3) mit 9 A gekennzeichneten 
Flächen sind durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut magere 
Säume zu entwickeln. Es erfolgt eine abschnittsweise Mahd mit Abräu-
men des Mahdgutes im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr im 2-jäh-
rigen Turnus. Zur Aushagerung ist in den ersten Jahren eine mehrma-
lige Mahd mit Abräumen des Mahdgutes zulässig. 

Die mageren Säume sind mindestens bis zu einem Rückbau der Frei-
flächenphotovoltaikanlage und der Wiederaufnahme der landwirt-
schaftlichen Nutzung zu pflegen und zu erhalten. 

7 Eingriffs-Ausgleichbilanz 

Durch die Ausweisung des Bebauungsplans „Solarpark Steinhilben“ 
kommt es zu Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschafts-
bild, die durch Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen nicht aus-
reichend reduziert werden können, sodass Ausgleichsmaßnahmen er-
forderlich werden. Ausführliche Beschreibungen der Maßnahmen fin-
den sich in den vorangegangenen Kapiteln. 

Die Quantifizierung der Beeinträchtigungen des Bodens und der Bio-
tope erfolgt nach der Bewertungsmethode der Ökokontoverordnung 
(ÖKVO 2010). 
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Um den Nachweis führen zu können, dass die vorgesehenen Maßnah-
men zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen ausrei-
chen, erfolgte eine Bewertung des Ausgangszustandes und des Ziel-
zustandes nach der Ökokontoverordnung ÖKVO (2010) (siehe An-
hang 1). 

7.1 Flächeninanspruchnahme 

Der Bilanz liegt der Entwurf des Bebauungsplans zugrunde. Der Flä-
chenbedarf innerhalb des Geltungsbereiches gliedert sich wie folgt: 

Tab. 8: Flächeninanspruchnahme 

Versiegelte Flächen ca. m² 

Versiegelungen durch Gebäude 240 m² 

Neuversiegelung gesamt 240 m² 

 

Sonstige Flächen ca. m² 

Private Grünfläche 3 800 m² 

Grünland 46 215 m² 

Gesamt 50 015 m² 

7.2 Kompensationsbedarf 

7.2.1 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Beeinträchtigungsumfang 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu Beeinträchtigungen von 
Biotoptypen. Es tritt ein Biotopwertverlust von 23 310 Ökopunkten ein.  

Es kommt zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Feldlerche und der Wachtel in einem Umfang von drei bzw. einem Re-
vier. Zudem kann es während der Bauzeit zu Tötungen und Verletzun-
gen von Vogelarten des Offenlandes kommen. 

Vermeidung/Minderung 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erfolgt 
eine zeitliche Begrenzung der Baufeldfreimachungen (Maßnahme 1). 
Als vorgezogener funktionserhaltender Ausgleich für den Verlust der 
Feldlerchen- und Wachtel Reviere erfolgt eine Anlage von Ackerrand-
streifen auf 0,9 ha (Maßnahme 2). 

Zudem werden die Einfriedungen mit einer Bodenfreiheit von mind. 
20 cm kleintierdurchlässig gestaltet (Maßnahme 3). 
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Ausgleich  
Im Bereich des Sondergebiets wird extensiv genutztes Grünland ent-
wickelt (Maßnahme 7). Zudem werden entlang der Außengrenze des 
Geltungsbereichs magere Säume und Gebüschgruppen entwickelt 
(Maßnahmen 8 und 9). Insgesamt ergibt sich ein Gewinn von 456 655 
Ökopunkten. Die Beeinträchtigungen können durch die Maßnahmen 
vollständig ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Überschuss von 
1 348 751 Ökopunkten. 

7.2.2 Schutzgüter Boden und Wasserhaushalt 

Beeinträchtigungsumfang 
Aufgrund der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage kommt es zu 
erheblichen Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen durch Versiege-
lungen. Es errechnet sich ein Wertverlust von 4 983 Ökopunkten.  

Vermeidung/Minderung 
Das anfallende Niederschlagswassers läuft an den Modulen herab und 
kann so über die bewachsene Bodenzone versickern (Maßnahme 4). 
Für Zufahrten, Wege und Stellplätze ist die Verwendung von wasser-
durchlässigen Bodenbelägen vorgesehen (Maßnahme 5). Zudem sind 
Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Böden vorge-
sehen (Maßnahme 6). 

Ersatz  
Das Defizit von 4 983 Ökopunkten wird vollständig über den Über-
schuss der Maßnahme 7 (Entwicklung von extensiv genutztem Grün-
land) kompensiert.  

7.2.3 Schutzgüter Landschaft und Erholung, Wohnumfeld, 
Kulturgüter 

Für diese Schutzgüter ist ein quantitativer Vergleich nicht möglich. Die 
vor allem optischen Beeinträchtigungen im Nahbereich werden durch 
die Entwicklung von Gebüschen und Saumstrukturen im Norden und 
Osten des Solarparks (Maßnahme 8) so weit kompensiert, dass die 
Beeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß gesenkt werden. 

8 Prüfung von Alternativen 

Die Begründung zum Bebauungsplan enthält eine Standortalterna-
tivenprüfung.  

9 Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswir-
kungen zu überwachen „um insbesondere unvorhergesehene nachtei-
lige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln“ und ggf. Gegenmaßnahmen 
ergreifen zu können. 
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Die Überwachungspflicht setzt also ein, wenn Umweltauswirkungen 
erheblich sind und es sind insbesondere unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen zu betrachten. § 4c BauGB spricht nicht die 
Kontrolle des Vollzugs des Bauleitplans an, dies ist nach wie vor Auf-
gabe der Bauaufsichtsbehörde (BUSSE et al. 2005). 

Im vorliegenden Fall sind aufgrund der Neubebauung erhebliche Um-
weltauswirkungen für die Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere so-
wie das Landschaftsbild prognostiziert worden. Prognoseunsicherhei-
ten bestehen diesbezüglich nicht, da allgemein anerkannt ist, dass im 
Zuge der Versiegelung die Bodenfunktionen erheblich beeinträchtigt 
werden. Eine Überwachung dieser Auswirkungen ist nicht erforderlich.  

Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften Funktionsfä-
higkeit der vorgesehenen Maßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde Tro-
chtelfingen und wird als selbstverständlich vorausgesetzt. 

10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringfügigen Lärmim-
missionen. Durch die Umspannstationen tritt elektromagnetische 
Strahlung auf. Aufgrund der Entfernung zu Wohnbebauung kommt es 
zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.  

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust von Acker, 
Fettwiesen mittlerer Standorte und zu einem Verlust von drei Revieren 
der Feldlerche und einem Revier der Wachtel. Artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände werden durch eine vorgezogene funktionserhal-
tende Maßnahme (Anlage von Ackerrandstreifen) sowie einer Zeitbe-
schränkung für die Baufeldfreimachung vermieden. Zudem werden die 
Einfriedungen kleintierdurchlässig gestaltet. Die Beeinträchtigungen 
durch den Verlust der Ackerflächen werden durch die Entwicklung von 
extensiv genutztem Grünland, Gebüschen und mageren Säumen voll-
ständig ausgeglichen. 

Boden 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einer geringfügigen Ver-
siegelung von Böden. Diese können durch Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von Böden gemindert werden. Die verblei-
benden Beeinträchtigungen werden durch die Entwicklung von exten-
siv genutztem Grünland kompensiert. 

Wasser 
Die Beeinträchtigungen durch die geringfügige Versiegelung von Bö-
den werden durch eine Versickerung des Niederschlagwassers auf der 
Fläche und durch die Verwendung von wasserdurchlässigen Boden-
belägen für Stellplätze, Zufahrten und Wege gemindert. Es ist weder 
von einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate noch von 
Verunreinigungen des Grundwassers auszugehen. 
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Klima, Luft 
Die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage entspricht den na-
tionalen Klimaschutzzielen. Das Gebiet ist als Kaltluftentstehungsflä-
che einzustufen. Auf den Flächen kann unter den Modulen auch wei-
terhin Kaltluft entstehen. Es kommt daher zu keinen erheblichen Be-
einträchtigungen. 

 
Landschaft 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ergeben sich 
insbesondere für den Rad-, Wander- und Pilgerweg nördlich des Vor-
habens und für die K 6739. Durch Eingrünungsmaßnahmen (magere 
Säume und Gebüschgruppen), werden diese Beeinträchtigungen ge-
mindert. Erhebliche Beeinträchtigungen aufgrund der Fernwirksamkeit 
des Vorhabens sind nicht zu erwarten. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht be-
kannt. Sollten während der Bauarbeiten archäologische Denkmale auf-
treten, so werden diese gemeldet und es wird die Möglichkeit zur Ber-
gung der Funde und Befunde eingeräumt. 

Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Ele-
menten eines Schutzguts und die funktionalen Beziehungen zwischen 
den Schutzgütern wurde in den vorangegangenen Abschnitten hinge-
wiesen. Darüber hinaus sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf der Fläche die Beibehaltung 
der bisherigen Nutzung anzunehmen, sodass sich voraussichtlich der 
Umweltzustand nicht wesentlich ändert. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Ausgleich werden 
nachstehend zusammengefasst aufgeführt: 

 
▪ Zeitbeschränkung der Baufeldfreimachung 
▪ Anlage von Ackerrandstreifen 
▪ Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen 
▪ Versickerung des Niederschlagwassers 
▪ Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen 
▪ Schutz und Wiederherstellung von Böden 
▪ Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
▪ Entwicklung von mageren Säumen und Gebüschgruppen 
▪ Entwicklung von mageren Säumen 

 
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltaus-
wirkungen 
Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften Funktionsfä-
higkeit der vorgesehenen Maßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde.  
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Stand 30.09.2022 Umweltbericht und Grünordnungsplan 

zum Bebauungsplan "Solarpark Steinhilben"

Anhang 1

zu Anlage U1

Sondergebiet 46.455 m²

private Grünfläche 3.800 m²

gesamt 50.255 m²

Ausgangsfläche

Bewertungs-

klassen 

Akiwas/ Fipu/ 

Natbod*
1

Gesamt-

bewertung 

Größe          

[m²]
Ökopunkte 

Wert      

vorher         

[ÖP]

Braune Rendzina, Rendzina 

und Terra fusca aus Kalkstein 

(q14) 1,5 / 2,5 / 2,0 2,0 42.620 8,0 340.960
Kolluvien über Terra fusca aus 

Abschwemmmassen über 

Fließerden (q53) 2,5 / 3,5 / 2,5 2,8 7.635 11,3 86.428

Summe 50.255 427.388

Eingriffs- Ausgleichsbilanz

Innerhalb des Geltungsbereiches können folgende 

Flächennutzungen unterschieden werden:

Berechnung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden

Bewertung Ausgangszustand
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Planungsfläche

Bewertungs-

klassen 

Akiwas/ Fipu/ 

Natbod
1

Gesamt-

bewertung

Größe          

[m²]
Ökopunkte 

Wert 

nachher          

[ÖP]

Braune Rendzina, Rendzina 

und Terra fusca aus Kalkstein 

(q14) 1,5 / 2,5 / 2,0 2,00 31.450 8,00 251.600
Beeinträchtigte Böden durch 

Überschirmung mit Modulen 

(q14)
2

1,35 / 2,5 / 2,0 1,95 10.990 7,80 85.722

Kolluvien über Terra fusca aus 

Abschwemmmassen über 

Fließerden (q53) 2,5 / 3,5 / 2,5 2,83 5.495 11,32 62.203
Beeinträchtigte Böden durch 

Überschirmung mit Modulen 

(q53)
2

2,25 / 3,5 / 2,5 2,75 2.080 11,00 22.880
Von Gebäuden bestandene 

Fläche
3

0 / 0 / 0 0,00 240 0,00 0

Summe 50.255 422.405

-4.983 

2 
 Die Überschirmung durch die Modultische kann  zu einem oberflächlichen Austrocknen der Böden führen. Es wird 

von einem Anteil der überschirmten Fläche von ca. 30% ausgegangen.  In der Bodenfunktion Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf wird auf diesem Anteil von einem Verlust von 10 % der Leistungsfähigkeit des Bodens 

ausgegangen. 

3
 Innerhalb des Sondergebiets ist die Errichtung von max. 8 Betriebsgebäuden mit jeweils max. 30 m² zulässig.

Wertveränderung (ÖP)

1
 Akiwas = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Fipu = Filter und Puffer für Schadstoffe, Natbod = natürliche 

Bodenfruchtbarkeit

Bewertung Zielzustand
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LUBW 

Nr. 

Größe        

[m²]
Ökopunkte

Wert      

vorher         

[ÖP]

37.11 47.745 4 190.980

33.41 2.510 13 32.630

50.255 223.610

LUBW 

Nr. 
Planungsfläche 

Größe      

[m²]
Ökopunkte

Wert      

nachher         

[ÖP]

21.60 46.215 4 184.860

21.60 3.800 4 15.200

60.10 240 1 240

50.255 200.300

-23.310 

Von Bauwerken bestandene Flächen
3

Wertveränderung (ÖP)

4 
Als Zielzustand wird zunächst eine vegetationsfreie Fläche angenommen, auch wenn die Vegetationsdecke nicht 

überall vollständig zerstört wird. Die Wiederherstellung und Neuentwicklung von Biotoptypen nach dem Ende der 

Bauarbeiten wird bei den Maßnahmen berücksichtigt.

Berechnung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische 

Vielfalt (Biotopwerte)

Summe Bestand

Summe Planung

Ausgangsfläche 

Fettwiese mittlerer Standorte

Vegetationsfreie Fläche (Sondergebiet)
4

Vegetationsfreie Fläche (Private Grünfläche)
4

Bewertung Ausgangszustand

Bewertung Zielzustand

Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation
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Maß-

nahme

LUBW 

Nr. 

Größe        

[m²]
Ökopunkte

Wert      

vorher         

[ÖP]

7
21.60 46.215 4 184.860

8
21.60 1.615 4 6.460

9
21.60 2.185 4 8.740

50.015 200.060

Maß-

nahme

LUBW 

Nr. 

Größe      

[m²]
Ökopunkte

Wert      

nachher         

[ÖP]

7
33.41 46.215 13 600.795

35.10 535 15 8.025

41.20 1.080 14 15.120

9 35.10 2.185 15 32.775

50.015 656.715

456.655

8
Saumvegetation

5

Gebüsch mittlerer Standorte

Summe Bestand

Bewertung Zielzustand

Planungsfläche 

Fettwiese mittlerer Standorte

Berechnung des Wertgewinns für Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs

Bewertung Ausgangszustand

Vegetationsfreie Fläche (Private 

Grünfläche)
4
 (M1)

Vegetationsfreie Fläche (Private 

Grünfläche)
4
 (PFG1)

Maßnahmen Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Ausgangsfläche 

Vegetationsfreie Fläche (Sondergebiet)
4

Saumvegetation
5

Summe Planung

5 
Da zu erwarten ist, dass sich in den überwiegend besonnten Bereichen eine mesophytische Saumvegetation und in 

den von der Hecke beschatteten Bereichen eine nitrophytische Saumvegetation entwickelt, wird ein Mittelwert dieser 

beiden Biotoptypen von 15 Ökopunkten angenommen. 

Wertgewinn [ÖP]
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415.935 ÖP

16.685 ÖP

24.035 ÖP

456.655 ÖP

Gesamtbilanz

Wertveränderung Boden im Geltungsbereich -4.983 ÖP

Wertveränderung Biotope im Geltungsbereich -23.310 ÖP

Gesamtverlust -28.293 ÖP

Wertgewinn durch Maßnahmen 456.655 ÖP

Defizit(-)/Überschuss 428.362 ÖP

Berechnungsgrundlage:

Ökokontoverordnung vom 19.12.2010

Landesanstalt für Umwelt Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2012): Das Schutzgut 

Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Arbeitshilfe.

Wertgewinn Maßnahmen

Gesamt

Maßnahme 7

Maßnahme 8

Maßnahme 9
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